
Informationsschreiben 

 

Der bereits im letzten Jahr ins Leben gerufene Familienbonus wurde von den RusterInnen 

erfolgreich angenommen und soll somit angepasst verlängert werden. Aufgrund der immer 

noch hohen Inflation in Österreich ist das tägliche Leben für kinderreiche Familien und 

Pensionisten weiterhin eine Herausforderung. Um Familien und Pensionisten in dieser 

schwierigen Zeit wirtschaftlich zu unterstützen, hat der Gemeinderat, den Familienbonus 2023 

beschlossen. 

 

Dieser besteht aus: 

+ Semesterticket für auswärtige Ausbildung 

+ höhere Förderung von Jugend- und Pensionistentaxi 

 

Generelle Voraussetzung für alle Förderungen ist der Hauptwohnsitz der/des 

Antragstellers/Antragsstellerin in der Freistadt Rust. Die Abwicklung der Förderungen erfolgt 

über die Bürgerservicestelle nach Antrag am Ruster Rathaus. 

 

1. Semesterticket 2023/2024 – Förderung: Für das kommende Wintersemester 2023 und 

Sommersemester 2024 gewährt das Land Burgenland eine Förderung von bis zu 50 % der 

nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch 76 Euro, für Semesternetz-, Monats- und 

Jahreskarten für ordentlich Studierende. Die Freistadt Rust übernimmt die restlichen 50 %, 

höchstens jedoch 165 Euro, auf die erworbenen Fahrkarten. Die Förderrichtlinien des Landes 

kommen hier zur Anwendung (analog zu Beilage 1). Ein Antrag auf Gewährung der 

Förderung kann für das Wintersemester 2023 von 01. Oktober bis 15. Februar und für das 

Sommersemester 2024 jeweils von 01. März bis 15. Juli am Rathaus (Bürgerservicestelle) 

gestellt werden. 

 

2. Jugend- und Pensionisten-Taxi: um die Mobilität weiterhin aufrecht zu erhalten, fördert die 

Freistadt Rust die Taxifahrten für Jugendliche bis zum 24. Lebensjahr und für Menschen in 

Alterspension/Ruhestand – so wie bisher und gemäß den bisherigen Regelungen – der 

Zuschuss wird jedoch um 20 % auf Basis der bisherigen Höhe (EURO 2,50, max. 10 

Gutscheine pro AntragstellerIn) angehoben. Dies gilt vorab einmal bis zum 31.12.2024. Die 

Gutscheine sind wie bisher in der Bürgerservice-Stelle zu beziehen. 


